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Revision der Energieverordnung (EnV): Gerätevorschriften und lnverkehrbringen;
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Amstutz

Der Gemeinderat der Stadt Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision der
Energieverordnung(EnV); Gerätevorschriften und lnverkehrbringen Stellung nehmen zu
können.

Der Gemeinderat und Energie Wasser Bern (ewb) begrüssen und unterstützen die
längst fällige sowie logische Verschärfung der eidgenössischen Energieverordnung. Die
vorgeschlagene Definition des lnverkehrbringens ist eine praxisorientierte Lösung. Die
Aufnahme der neuen Gerätekategorien ist sachgerecht, wie die Erfahrungen zeigen.
Insbesondere bei den TV-Geräten und Nassläufer-Umweltpumpen besteht dringender
Handlungsbedarf. Die Vorschriftsanpassungen mit materiellen Änderungen sind aus
Sicht des Gemeinderats nachvollziehbar. Sehr begrüssenswert ist überdies die Anpas
sung der Vorschriften für die Set-Top-Boxen.

Es ist nachvollziehbar, dass die neue Energieetikette - wie vorgeschlagen - übernom
men wurde. Die Lösung ~A÷÷+“ ist indessen wenig transparent und nach Ansicht des
Gemeinderats letztlich nicht zielführend. Fachhandel sowie Konsumentinnen und Kon
sumenten neigen leider immer wieder dazu, die niedrigste A-Klasse zu berücksichtigen,
da bei der Investition wenige Franken gespart werden können und die A-Klasse ge
meinhin als beste Klasse gilt.
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Der Gemeinderat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Alexander Tschäppät
Stadtpräsident

r. Jürg Wichtermann
tadtschreiber


